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§ 5 ASVG Ausnahmen von der
Vollversicherung.

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Von der Vollversicherung nach § 4 sind – unbeschadet einer nach § 7 oder nach § 8 eintretenden

Teilversicherung – ausgenommen:

1. 1.Die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder und Schwiegerkinder eines selbständigen Landwirtes im Sinne

des § 2 Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, wenn sie hauptberuflich in dessen

land(forst)wirtschaftlichem Betrieb beschäftigt sind;

2. 2.Dienstnehmer und ihnen gemäß § 4 Abs. 4 gleichgestellte Personen, ferner Heimarbeiter und ihnen

gleichgestellte Personen sowie die im § 4 Abs. 1 Z 6 genannten Personen, wenn das ihnen aus einem oder

mehreren Beschäftigungsverhältnissen im Kalendermonat gebührende Entgelt den Betrag gemäß Abs. 2

nicht übersteigt (geringfügig beschäftigte Personen);

3. 3.

1. a)Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäftigung in einem öffentlich-rechtlichen oder unkündbaren

privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, zu einem Bundesland, einem Bezirk oder einer Gemeinde

sowie zu von diesen Körperschaften verwalteten Betrieben, Anstalten, Stiftungen oder Fonds, ferner

die dauernd angestellten Dienstnehmer der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften und die

dauernd angestellten Dienstnehmer und die Vorstandsmitglieder der Salzburger Sparkasse sowie

deren Rechtsnachfolger alle diese, wenn

1. aa)ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die

den Leistungen der betreffenden Unfall- und Pensionsversicherung gleichwertig sind – im Falle

des Vorbereitungsdienstes spätestens mit Ablauf dieses Dienstes – zusteht und

2. bb)sie im Erkrankungsfalle Anspruch auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch mindestens

sechs Monate haben;

2. b)nicht schon unter lit. a fallende Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäftigung in einem

Dienstverhältnis, das die Krankenversicherung nach den Vorschriften über die Krankenversicherung

öffentlich Bediensteter bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

begründet, wenn ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe- und

Versorgungsgenüsse, die den Leistungen der betreffenden Unfall- und Pensionsversicherung

gleichwertig sind – im Falle des Vorbereitungsdienstes spätestens mit Ablauf dieses Dienstes – zusteht;

3. c)nicht schon unter lit. a und b fallende Dienstnehmer hinsichtlich einer Beschäftigung in einem

Dienstverhältnis (Beschäftigungsverhältnis), das die Krankenversicherung nach den Vorschriften über

die Krankenversicherung öffentlich Bediensteter bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,

Eisenbahnen und Bergbau begründet;

4. 3a.Bedienstete des Bundes,

1. a)deren Dienstverhältnis gemäß dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 nach Ablauf des 31. Dezember
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1998 begründet wird oder

2. b)auf deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis gemäß § 136b Abs. 4 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979 die für Vertragsbedienstete des Bundes geltenden besoldungs- und

sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften anzuwenden sind;

5. 3b.Bedienstete der Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden,

1. a)deren auf einer dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 gleichartigen landesgesetzlichen Regelung

beruhendes Dienstverhältnis nach Ablauf des 31. Dezember 2000 begründet wird oder

2. b)auf deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis nach einer dem § 136b Abs. 4 BDG 1979

gleichartigen landesgesetzlichen Regelung die für Vertragsbedienstete geltenden besoldungs- und

sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften anzuwenden sind;

6. 3c.die zur Fremdsprachenassistenz nach § 3a des Lehrbeauftragtengesetzes, BGBl. Nr. 656/1987, bestellten

Personen;

7. 4.Universitäts(Hochschul)assistenten, soweit sie nicht unter Z 3 fallen, und die Angestellten des Dorotheums,

soweit sie im pragmatischen Dienstverhältnis stehen oder der vom Vorstand des Dorotheums erlassenen

und vom Kuratorium genehmigten Dienstordnung unterliegen;

8. 5.die ArbeitnehmerInnen der Universitäten nach dem Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120;

9. 6.die ständigen Arbeiter des Hauptmünzamtes, die den Bestimmungen über die Ruhe- und

Versorgungsgenüsse der Münzarbeiterschaft sowie deren Hinterbliebenen unterstellt sind;

10. 7.Priester der Katholischen Kirche hinsichtlich der Seelsorgetätigkeit und der sonstigen Tätigkeit, die sie in

Erfüllung ihrer geistlichen Verpflichtung ausüben, zum Beispiel des Religionsunterrichtes, ferner Angehörige

der Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche sowie der Anstalten der Evangelischen Diakonie, alle

diese Personen, wenn sie nicht in einem Dienstverhältnis zu einer anderen Körperschaft (Person) als ihrer

Kirche bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kongregation, Anstalt der Evangelischen Diakonie) stehen;

11. 8.Notariatskandidaten/Notariatskandidatinnen hinsichtlich einer Beschäftigung, welche die Einbeziehung in

die Vorsorge nach dem Notarversorgungsgesetz begründet, sowie Rechtsanwaltsanwärter/innen;

12. 9.(freie) Dienstnehmer/innen und Lehrlinge, die einem Betrieb, für den zum 31. Dezember 2019 eine

Betriebskrankenkasse errichtet war, zugehörig sind, wenn und solange sie im Erkrankungsfall gegenüber

einer auf Betriebsvereinbarung beruhenden betrieblichen Gesundheitseinrichtung nach den §§ 5a und 5b

Anspruch auf Leistungen haben, die den Leistungen nach diesem Bundesgesetz gleichartig oder zumindest

annähernd gleichwertig sind;

13. 10.den Heimarbeitern nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit gleichgestellte

Zwischenmeister (Stückmeister), die als solche in der Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung

versichert sind;

14. 11.Präsenz- oder Ausbildungsdienst Leistende nach dem Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146;

15. 12.in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ohne Pensionsanwartschaft zu einem Land

(zur Gemeinde Wien) stehende Mitglieder eines Landesverwaltungsgerichtes, wenn sie zum Zweck der

Ausübung dieser Mitgliedschaft in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen Entfall der

Bezüge beurlaubt sind (Karenzurlaub) und die Zeit dieses Karenzurlaubes für den Ruhegenuß wirksam ist;

(Anm.: Z 13 aufgehoben durch Art. 2 Z 2, BGBl. I Nr. 66/2017)

1. 14.Rechtsanwälte hinsichtlich einer Beschäftigung, die die Teilnahme an der Versorgungseinrichtung einer

Rechtsanwaltskammer begründet;

2. 15.die nach § 2 Abs. 1 Z 3 FSVG pflichtversicherten ZiviltechnikerInnen;

3. 16.Personen in einem Ausbildungsverhältnis nach § 4 Abs. 1 Z 5, wenn

1. a)sie nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b in der Pensionsversicherung teilversichert sind,

2. b)ihre Ausbildung im Rahmen eines der Vollversicherung unterliegenden Dienstverhältnisses nach

§§ 25 oder 26g MABG durchgeführt wird oder

3. c)sie ihre Ausbildung zu einem Pflegeassistenzberuf (§ 82 GuKG) an einer Schule im Sinne des

Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, oder an einer Privatschule im Sinne des

Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, absolvieren;

4. 17.die nach § 2 Abs. 2a Z 3 FSVG pflichtversicherten Ärzte und Ärztinnen.

5. 17.die Zusteller/innen von Zeitungen und sonstigen Druckwerken.
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2. (2)Ein Beschäftigungsverhältnis gilt als geringfügig, wenn daraus im Kalendermonat kein höheres Entgelt als

425,70 € (Anm. 1) gebührt. An die Stelle dieses Betrages tritt ab Beginn jedes Beitragsjahres (§ 242 Abs. 10) der

unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag.

3. (3)Kein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt vor, wenn

1. 1.das im Kalendermonat gebührende Entgelt den in Abs. 2 genannten Betrag nur deshalb nicht übersteigt,

weil infolge Arbeitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird

(Kurzarbeit) oder die für mindestens einen Monat oder auf unbestimmte Zeit vereinbarte Beschäftigung im

Lauf des betreffenden Kalendermonates begonnen oder geendet hat oder unterbrochen wurde;

2. 2.es sich um eine Beschäftigung als HausbesorgerIn nach dem Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970,

handelt, außer während der Zeit eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 und 5 des

Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, oder einer Karenz nach dem MSchG oder dem

Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, oder bei Anspruch auf Wochen- oder Sonderwochengeld.

In Kraft seit 01.09.2022 bis 31.12.2022

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/242
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/108
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/108a
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1970_16_0/1970_16_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1979_221_0/1979_221_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1989_651_0/1989_651_0.pdf
file:///

	§ 5 ASVG Ausnahmen von der Vollversicherung.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


